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Satzung Uber Sondernutzungen an 6ffentlichen StraRen und tiber
Sondernutzungsgebiihren in der Stadt Bad Sooden-Allendorf

Aufgrund § 5 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 01.07.1960
(GVBI. I S. 103), zuletzt geé&ndert durch Gesetz vom 10.07.1979 (GVBI. | S. 179), der
88 18 und 37 des Hessischen Stralengesetz vom 09.10.1962 (GVBI. | S. 437), der 2.
Verordnung zur Ausfuhrung des Hessischen Stralengesetzes vom 01.12.1964
(GVBI. | S. 204) und 8 8 des Bundesfernstralengesetzes in der Fassung vom
04.07.1974 (BGBI. | S. 1401) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad
Sooden-Allendorf am 14.Marz 1980 die folgende Satzung Uber Sondernutzungen an
offentlichen Stral3en und Uber Sondernutzungsgebiihren beschlossen:

l.
Allgemeine Vorschriften

§1
Geltungsbereich

(1) Gegenstand dieser Satzung sind Sondernutzungen an den Gemeindestral3en,
-wegen und —platzen der Stadt Bad Sooden-Allendorf innerhalb und auf3erhalb der
geschlossenen Ortslage, aul3erdem an Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und
Kreisstraf3en.

(2) Sonstige Stral3en im Sinne von 8 3 Abs. 1 Ziff. 4 Hessisches Stralengesetz und
Wege, die ausschlie3lich der Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlicher Grund-
stiicke dienen (Wirtschaftswege), sind keine offentlichen Stral3en im Sinne dieser
Satzung.

§2
Erlaubnisbediirftige Sondernutzung

(1) Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, bedarf der Gebrauch der
im 8§ 1 genannten Stral3en, Wege und Platze Uber den Gemeingebrauch hinaus
(Sondernutzung) der Erlaubnis der Stadt Bad Sooden-Allendorf.

(2) Sondernutzungen durfen erst dann ausgetbt werden, wenn daflr eine Erlaubnis
erteilt ist.

(3) Sondernutzungen im Sinne dieser Bestimmungen sind insbesondere:

1. Aufgrabungen

2. Verlegung privater Leitungen

3. Aufstellung von Gerusten, Masten, Bauzaunen, Bauhttten, Bauwagen, Bau-
Maschinen, -geraten, Fahnenstangen

4. Lagerung von Materialien aller Art

5. Aufstellung von Tischen, Stihlen, Behéltnissen, Verkaufsbuden, -standen,
-tischen und —wagen, Werbeausstellungen und Werbewagen

6. Zufahrten
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a) aulRerhalb der geschlossenen Ortslage stets

b) innerhalb der geschlossenen Ortslage, wenn hierflr besondere
Vorkehrungen geschaffen werden missen (z.B. Befestigung der
Gehsteige oder Absenken des Burgersteiges)

Freitreppen
Licht-, Luft- und Einwurfschéchte und ahnliche Offnungen, soweit sie mehr
als 50 cm tief in den Verkehrsraum hinein ragen.

9. Werbeanlagen aller Art, z.B. Schilder, Schaukéasten, Vitrinen, Plakatsaulen
und —tafeln sowie Warenautomaten, die innerhalb einer Hohe von 2,50 m
tber dem Erdboden und mehr als 30 cm in den o6ffentlichen Verkehrsraum
hinein ragen.

© N

(4) Wird eine StralRe in mehrfacher Weise benutzt, so ist jede Benutzungsart
erlaubnispflichtig.

(5) Auf die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis besteht kein Rechtsanspruch.
(6) Die Ubertragung einer Sondernutzungserlaubnis auf einen Dritten ist unzuléassig.

§3
Erteilung, Widerruf und Erléschen der Erlaubnis

(1) Die Erlaubnis wird nur auf Zeit oder auf Widerruf erteilt. Sie kann von
Bedingungen abhangig gemacht und mit Auflagen verbunden werden.

(2) Der Erlaubnisinhaber ist verpflichtet, die in Austibung der Sondernutzung
herzustellenden Auflagen nach den gesetzlichen Vorschriften und anerkannten
Regeln der Technik zu errichten und zu erhalten.

(3) Macht die Stadt von dem ihr vorbehaltenen Widerrufsrecht Gebrauch, hat der
Erlaubnisnehmer gegen die Stadt keinen Ersatz- oder Entschadigungsanspruch.

(4) Die Verpflichtung zur Einholung von Genehmigungen, Erlaubnissen usw., die
nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich sind, bleibt unberihrt.
84

Verfahren

(1) Erlaubnisantrage sind mit Angabe Uber Art und Dauer der Sondernutzung
schriftlich beim Magistrat der Stadt Bad Sooden-Allendorf zu stellen.

(2) Der Magistrat kann vor Erteilung der Erlaubnis die Vorlage von Erlauterungen in
Form von Zeichnungen, textlichen Beschreibungen oder in sonstiger Weise
verlangen.

(3) Uber den Antrag ist schriftlich zu entscheiden.
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85
Erlaubnisfreie Sondernutzungen

(1) Bei Ortsdurchfahrten von Bundesstraf3en und bei Gemeindestral3en bedurfen
einer Erlaubnis nach dieser Satzung nicht:

1. im Bebauungsplan oder Bauschein vorgeschriebene Uberbauungen (z.B.
Arkaden, Vordacher) sowie bauaufsichtlich genehmigte Gebaudesockel,
Gesimse, Fensterbanke, Balkone, Erker, Sonnenschutzdacher (Markisen),
Vordacher

2. Licht-, Luft-, Einwurf- und sonstige Schachte, die nicht mehr als 50 cm in den
Gehweg hinein ragen

3. Werbeanlagen, Hinweisschilder, Hinweiszeichen und Warenautomaten, die
an einer an die StralR3e grenzenden baulichen Anlage angebracht sind, die
innerhalb einer H6he von 2,50 m nicht mehr als 5 % der Gehwegbreite
einnehmen, jedoch nicht mehr als 30 cm in den Gehweg hinein ragen

4. Werbeanlagen tUber Gehwegen flr zeitlich begrenzte Veranstaltungen (Aus-
und SchluRverkaufe, Oster- und Weihnachtsverkaufe und dgl.) an der Statte
der Leistung, sofern sie in einer Hohe von Uber 2,50 m angebracht sind und
einen seitlichen Abstand von mindestens 0,75 m zur Fahrbahn haben, sowie
sonstige Werbeanlagen in der Oster- und Weihnachtszeit (Lichtketten,
Girlanden, Masten, Marchenbilder und —figuren), sofern sie den Verkehr auf
der Fahrbahn nicht beeintrachtigen.

5. Das Aufstellen und Anbringen von Fahnenmasten, Transparenten, Deko-
rationen, Lautsprecheranlagen, Triblinen, Altaren und dgl. aus Anlaf3 von
Volksfesten, Umzigen, Prozessionen und &hnlichen Veranstaltungen, sofern
die offentliche Verkehrsflache nicht beschadigt wird

6. behordlich genehmigte Strallensammlungen, sowie der Verkauf von Losen
fur behordlich genehmigte Lotterien auf Gehwegen

7. bauaufsichtlich genehmigte Aufzugsschéachte fir Waren und Malltonnen, die
auf Anforderung der Stadt in Gehwegen angebracht werden

8. die Lagerung von Kohle, Holz und Baumaterial auf Gehwegen, sofern die
Lagerung nicht Gber 24 Stunden hinausgeht.

(2) Die vorstehenden erlaubnisfreien Sondernutzungen kénnen ganz oder teilweise
eingeschrankt werden, wenn Belange des Verkehrs oder des Stral3enbaues dies
vorubergehend oder auf Dauer erfordern.

(3) Nach anderen Vorschriften bestehende Erlaubnis- oder Genehmigungspflichten
werden durch die vorstehende Regelung nicht beruhrt.

8§86
Beseitigung von Sondernutzungseinrichtungen

(1) Nach ausdricklichem oder stillschweigendem Verzicht auf die Sondernutzung
oder nach Erldschen der Sondernutzungserlaubnis hat der Erlaubnisnehmer unauf-
gefordert und unverziglich den friheren Zustand des StralRe wieder herzustellen.

(2) Sondernutzungseinrichtungen sind vom Erlaubnisnehmer oder vom Eigentiimer
oder Besitzer der Einrichtung unverzuglich zu beseitigen, wenn infolge ihres mangel-
haften Zustandes oder ihrer schlechten Beschaffenheit Gefahr fur die Teilnehmer am
offentlichen StraRenverkehr besteht.
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(4) Mehrere Verpflichtete sind Gesamtschuldner.

8§87
Schadenshaftung

(1) Der Erlaubnisnehmer haftet der Stadt Bad Sooden-Allendorf fiir alle Schéaden, die
er durch unbefugte, ordnungswidrige oder nicht rechtzeitig angezeigte Arbeiten der
Stral3e zuflugt.

(2) Der Erlaubnisnehmer hat die Stadt von allen Schadensersatzanspriichen Dritter
freizustellen, die diese wegen der Sondernutzung oder der Art ihrer Ausiibung gegen
die Stadt erheben. Er ist verpflichtet, sich durch Abdeckung solcher Anspriche
gegen Haftpflicht ausreichend zu versichern. Der Magistrat kann verlangen, daf3 der
Erlaubnisnehmer den Abschlul3 der Versicherung und die regelmaRige Zahlung der
Pramien nachweist.

(4) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.

I.
Geblhren

§8
Erhebung von Gebuhren

(1) Fur erlaubnispflichtige Sondernutzungen an den offentlichen Stra3en im Sinne
des 8 1 dieser Satzung werden Gebuhren nach MalRgabe des Gebuhrenverzeich-
nisses dieser Satzung und des Gebuhrenverzeichnisses der 2. Verordnung zur Aus-
fuhrung des Hessischen StralRengesetzes vom 01.12.1964 (GVBI. | S. 204) erhoben.

(2) Sondernutzungsgebihren werden auch dann erhoben, wenn eine erlaubnis-
pflichtige Sondernutzung ohne férmliche Erlaubnis ausgedibt wird.

(3) Das Recht, Gebiihren nach anderen Vorschriften zu erheben, bleibt unberthrt.
89
Gebuhrenschuldner
(1) Gebuhrenschuldner sind:
a) der Antragsteller oder
b) der Erlaubnisinhaber oder

c) derjenige, der eine Sondernutzung ausubt

(2) Sind mehrere Personen Gebihrenschuldner, so haften sie als Gesamtschuldner.
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§10
Gebuhrenberechnung

Werden Sondernutzungen, fir die im Gebuhrenverzeichnis Jahresgebuihren fest-

gesetzt sind, nicht im ganzen Kalenderjahr in Anspruch genommen, so wird fir jeden
angefangenen Kalendermonat der Dauer der Sondernutzung 1/12 der Jahresgebuhr
erhoben.

()

Ergeben sich bei der Errechnung der Gebuihren Pfennigbetrage, so werden diese

auf halbe oder volle DM abgerundet.

®3)

(1)

(2)

1)

Fur Sondernutzungen, die im Gebuhrenverzeichnis nicht aufgefiihrt sind, betragt

1. die wiederkehrende Jahresgebihr mindestens %2 %, hochstens 10 %

2. die einmalige Gebuhr 15 % des fur das Jahr der Antragstellung zu
erwartenden wirtschaftlichen Vorteile der Sondernutzung. Der zu erwartende
wirtschaftliche Vorteil ist auf Verlangen nachzuweisen.

§11
Falligkeit der Gebuhr

Die Gebuhren werden durch Gebuhrenbescheid erhoben. Sie sind zu entrichten

bei:

a) auf Zeit genehmigten Sondernutzungen fir deren Dauer bei Erteilung der
Erlaubnis,

b) auf Widerruf genehmigten Sondernutzungen erstmalig bei Erteilung der
Erlaubnis fUr das laufende Jahr, fir nachfolgende Jahre jeweils bis zum
31.12. des vorhergehenden Jahres,

c) bei Sondernutzungen, fur die keine Erlaubnis erteilt wurde, mit Beginn der
Sondernutzung,

bei Verzug des Gebuhrenschuldners sind Verzugszinsen in Héhe von 4 v.H. zu
erheben. Gerét der Geblhrenschuldner mit mehr als zwei Raten in Verzug und
verlauft die Zwangsbeitreibung ergebnislos, so ist die Sondernutzungserlaubnis
zu widerrufen.

§12
Gebuhrenerstattung

Wird eine auf Zeit genehmigte Sondernutzung durch den Erlaubnisnehmer

vorzeitig aufgegeben, so besteht kein Anspruch auf Erstattung der entrichteten
Gebuhren.

(2)

Im Voraus entrichtete Gebiihren werden anteilmafig erstattet, wenn der

Magistrat eine Sondernutzungserlaubnis aus Grinden widerruft, die nicht von dem
Gebuhrenschuldner zu vertreten sind.

R:/AZ.020.07



-6 -

§13
BilligkeitsmalRnahmen

Stellt die Erhebung der Sondernutzungsgebthr im Einzelfall eine unbillige Harte dar,
so kann die Gebuhr auf Antrag des Gebuhrenschuldners gestundet, ganz oder teil-
weise erlassen werden.

8§14
Sicherheitsleistung

(1) Neben der Sondernutzungsgebihr kann die Stadt von dem Erlaubnisnehmer
eine Sicherheitsleistung verlangen, wenn Beschadigungen an der Stral3e oder
Stral3eneinrichtungen durch die Sondernutzung zu beflirchten sind. Die H6he der
Sicherheitsleistung wird nach den Umstanden des Einzelfalles bemessen.

(2) Entstehen dem Erlaubnisnehmer durch die Sondernutzung Kosten zur Instand-
setzung der Straf3e oder der Strafl3eneinrichtung, so kénnen diese von der Sicher-
heitsleistung beglichen werden.

(3) Werden nach Beendigung der Sondernutzung keine auf die Sondernutzung
zuruckzufihrenden Beschadigungen an der Stral3e oder den Stral3eneinrichtungen
festgestellt, wird die Sicherheitsleistung ohne Abzug zurtckgezahlt.

8§15
Erstattung sonstiger Kosten
Neben der Sondernutzungsgebuhr hat der Erlaubnisnehmer alle Kosten zu tragen,

die der Stadt durch die Sondernutzung zusatzlich entstehen.

1.
SchluRBvorschriften

816
Ausnahmen

(1) Ausgenommen von den Vorschriften dieser Satzung bleiben:

a) Wochenmarkt, Kirchweih- und Heimatfeste, Weinfest usw.

b) Nutzungen nach Burgerlichem Recht gemal3 § 20 Hess. Stra3engesetz

c) Nutzungen, die vor Inkrafttreten dieser Satzung durch Vertrag vereinbart

worden sind

(2) Ist fur die Benutzung einer 6ffentlichen Stral3e die Erlaubnis durch die Stral3en-
Verkehrsbehdrde nach den 88 29, 35 Abs. 2 der StraRenverkehrsordnung erteilt
worden, so bedarf es keiner Erlaubnis nach 8 2 dieser Satzung.

(3) Der Magistrat kann weitere Ausnahmen zulassen.
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8§17
Zuwiderhandlungen

(1) Vorsatzliche und fahrlassige Zuwiderhandlungen gegen die 88 2, 3, 6, 7, 11, 14,
15 dieser Satzung werden gemaf der Bestimmungen des Gesetzes uber Ordnungs-
widrigkeiten vom 02.01.1975 (BGBI. | S. 80) mit einer Geldbuf3e bis 1.000,-- DM ge-
ahndet. Zustandige Verwaltungsbehorde im Sinne des § 36 Ordnungswidrigkeits-
gesetz ist der Magistrat.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn gleichzeitig eine Ordnungswidrigkeit im Sinne der 88 23
Bundesfernstraf3engesetz und 51 Hess. Stral3engesetz vorliegt.

8§18
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der 6ffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Bad Sooden-Allendorf, den 14. Marz 1980

Der Magistrat

gez. Giese
1. Stadtrat

Die Satzung Uber Sondernutzungen an 6ffentlichen Stra3en und tber Sonder-
nutzungsgebihren in der Stadt Bad Sooden-Allendorf vom 14.03.1980 ist gemalR § 8
der Hauptsatzung der Stadt Bad Sooden-Allendorf vom 01.07.1977 am 25.04.1980 in
der Burgerzeitung ,Unsere Stadt" 6ffentlich bekannt gemacht worden. Sie ist damit
am 26.04.1980 in Kraft getreten.

Bad Sooden-Allendorf, den 28.April 1980

Der Magistrat

gez. Giese
1. Stadtrat
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Gebulhrenverzeichnis
zur Satzung Uber Sondernutzungen an 6ffentlichen Straf3en und
Uber Sondernutzungsgebihren

Lfd. Art der Sondernutzung Gebuhr Zeitraum
Nr. DM

A. Anbieten von Waren und Leistungen

1.  Verkaufseinrichtungen, Warenauslagen usw. die im Zu-
sammenhang mit Verkaufsstellen voriibergehend aufge-
stellt werden je gm Verkaufsflache --,10 Tag

2. Tische und Stlhle, die im Zusammenhang mit Gaststatten,

Cafebetrieben usw. voriibergehend aufgestellt werden Tag
je gm Verkehrsflache (1 Stuhl =1 gm) --,10 (fir 120
Tage)

3. Verkaufseinrichtungen, die nicht im Zusammenhang mit
Verkaufsstellen, Gaststatten, Cafebetrieben usw.
vorubergehend (Tage-, stundenweise) aufgestellt werden
a) Verkaufs-, Imbi3stande, Verkaufswagen usw.

je Stand (bis 5 gm) 30,00 Tag
je Stand (Uber 5 gm) 45,00 Tag
b) Tische, Stihle und Warenauslagen je gm 6,00 Tag

4. Ortsfeste Verkaufseinrichtungen (Verkaufs-, Imbil3stande,
Verkaufswagen, Kioske usw.)
Warenauslagen, Vitrinen usw., die auf Dauer bzw. fur einen
langeren Zeitraum installiert werden
je gm Verkehrsflache 6,00 Monat

5. Verkauf von Weihnachtsbaumen je Stand, soweit nicht in
der Marktordnung geregelt 30,00 Tag

6. Warenautomaten und Schaukésten an Wanden, soweit sie
mehr als 30 cm in den StralRenraum hinein ragen

50,00 Jahr
7. Verteilen gewerblicher Handzettel, Flugblatter usw.
je Person 20,00 Tag
B.  Anlagen, Einrichtungen und Lagerungen
1. Baustelleneinrichtungen
a) Baubuden, Bauzéaune, Aufstellen von Baumaschinen, 1,00 Woche
Baugeraten, Arbeitswagen je gm Verkehrsflache (T(‘)”ggssﬁﬂn)s
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Lfd. Art der Sondernutzung Gebuhr Zeitraum
Nr. DM
b) Baustofflagerung usw. 1,00 Woche
. L indest
je gm Verkehrsflache (T(;f‘og%iﬂf‘)s
c) Aufstellen eines Gertstes 3,00 Woche
2. Kurzfristige Lagerung von Gegenstanden und Materialien
aller Art, die mehr als 24 Stunden andauert und nicht unter
Nr. 1 fallt 1,00 Woche
) 3 ind
je gm Verkehrsflache (T(')f‘ogssms
3. Licht-, Luft-, Einwurf- und sonstige Schachte je ange-
fangenen gm beanspruchter Verkehrsflache jahrlich 20,00 Jahr
a) BiereinlaRschachte 20,00 Jahr
b) Millboxschranke 10,00 Jahr
c) Notausstiegsschachte 10,00 Jahr
4, Transparente, Fahnenmasten, Hinweisschilder, sonstige
Werbetrager — soweit nicht erlaubnisfrei — 10,00 bis Jahr
je Stick 100,00
5. Triblinen
je gm Verkehrsflache --,50 Tag
6. Leitungen aller Art, soweit sie nicht Zwecken der 6ffent-
lichen Versorgung (Gas, Wasser, Elektrizitat, Fernwarme)
oder der offentlichen Abwasserableitung dienen
a) als Rohrleitungen, die nur voribergehend verlegt
werden, fur die langer als 1 Monat dauernde Inanspruch-
nahme je Monat und angefangene 100 m Lange
1. mit Durchmessern bis 100 mm 8,00 Monat
2. mit Durchmessern tber 100 mm 12,00 Monat
b) als Rohrleitungen, die auf Dauer verlegt werden,
jahrlich je angefangene 100 m Lange
1. mit Durchmessern bis 100 mm 50,00 Jahr
2. mit Durchmessern tber 100 mm 75,00 Jahr
c) soweit sie keine Rohrleitungen sind und
1. nur voruibergehend verlegt werden, fir die
langer als 1 Monat dauernde Inanspruchnahme je
Monat und angefangene 100 m Lange 8,00 Monat
2. Auf Dauer verlegt werden, jahrlich je angefangene
100 m Lange 40,00 Jahr
C. Sonstige Sondernutzungen
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Lfd. Art der Sondernutzung Gebuhr Zeitraum
Nr. DM

1. Wohnwagen, Omnibusse, Lastfahrzeuge und sonstige nicht
der Personenbeférderung dienende Fahrzeuge mit Uber

1,5 t Gesamtgewicht werden, je angefangenen gm je
beanspruchter Verkehrsflache, es sei denn, daf? das 20,00 angefangene
Abstellen auf eigens hierfiir zugelassenen Platzen erfordert Woche

2. Andere als in A 6 erfal3te Werbeanlagen innerhalb einer
Hohe von 2,50 m, die entweder mit baulichen Anlagen
verbunden sind oder vortubergehend an der Statte der
Leistung angebracht oder aufgestellt werden. 8,00 Jahr

3. Aufgrabungen

a) mit einer Baugrubenbreite bis zu 1 m pro Ifd. Meter 1,00 Tag
b) mit einer Baugrubenbreite von tber 1 m pro Ifd. Meter 1,50 Tag

4, Zufahrten zu einer der Baulast der Stadt unterliegenden
Stral3e aul3erhalb der geschlossenen Ortslage

a) von land-, forstwirtschaftlich, gartnerisch oder sonstigen

nicht gewerblich genutzten Grundsticken 10,00 Jahr
b) von bebauten oder in der Bebauung befindlichen fir
Wohnzwecke bestimmten Grundstticken 20,00 Jahr

c) von gewerblich genutzten Grundstiicken (z.B. Tank-
stellen, Industriewerken, Lagerplatzen, Kies- oder Lehm-
gruben, Gaststatten usw.) 100,00 Jahr

5. UbermaRige Benutzung einer offentlichen StraRe im Sinne
des 8§ 29 StVO

a) gewerblichen Zwecken dienende Veranstaltungen, flr

die offentliche StralRen mehr als verkehrsiblich in An-

spruch genommen werden 50,00 Tag
b) Verkehr mit Fahrzeugen, deren Gesamtgewicht, Achsen-

lasten oder Abmessungen die zuldssigen Grenzen Uber-

schreiten 30,00 Tag
c) Betrieb von Lautsprechern fur gewerbliche Zwecke, die
sich auf offentliche Strafl3en auswirken 50,00 Tag

Fur Sondernutzungen, die in diesem Verzeichnis nicht aufgefuhrt sind, wird eine
Gebuhr nach § 10 Abs. 3 der Satzung erhoben.
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1. Nachtrag

zur Satzung Uber Sondernutzungen an 6ffentlichen StraRen und
Sondernutzungsgebuhren in der Stadt Bad Sooden-Allendorf

Aufgrund des 8§ 5 der Hess. Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.1981
(GVBI. | S. 66), der 88 18 und 37 des Hess. Stralengesetzes vom 09.10.1962 (GVBI | S.
437), der 2. Verordnung zur Ausfihrung des Hess. StralRengesetzes vom 01.12.1964 (GVBI.
I S. 204) und 8 8 des BundesfernstralRengesetzes in der Fassung vom 04.07.1974 (BGBI. |
S. 1401) hat die Stadtverordnetenversammlung in Bad Sooden-Allendorf am 23. Juni 1983
folgenden 1. Nachtrag zur Satzung Uber Sondernutzungen an o6ffentlichen Stral3en und Uber
Sondernutzungsgebiihren in der Stadt Bad Sooden-Allendorf vom 14.03.1980 beschlossen:

§1

§ 2 Abs. 3 ziff. 5 der Satzung tber Sondernutzungen wird gestrichen und erhalt
folgende Neufassung:

§2

(5a) Aufstellung von Tischen, Stihlen, Behaltnissen, Verkaufsbuden, -standen,
-tischen, -wagen, Werbeausstellungen und Werbewagen.

(5b) Aufstellung von Tischen, Stuhlen und Verkaufsauslagen in der Ful3génger-
zone. Die Hochstzahl der Stuhle wird auf ca. 80 Stlick je Betrieb festgelegt.
Das Ordnungsamt priift die Einzelfalle im Hinblick darauf, ob gentigend
Toiletten vorhanden sind.

Verkaufsstande mit Schirmen und Verkaufstische werden bis zu einer Nutz-
Flache von hochstens 10 gm zugelassen.

Im Bereich der Einmindung ,Landgrafenstral3e” ist 1 Verkaufswagen erlaubt.
Sonst sind in der FuBgangerzone Verkaufswagen nicht zugelassen.

Die Standplatze werden durch das Ordnungsamt im Benehmen mit den
Handlern festgelegt.

Die Stuckzahl der Stellplatze wird auf ca. 10 begrenzt. Diese Platze verteilen
sich im Bereich der Einmindung ,Weinreihe* / ,Landgraf-Philipp-Platz" /
.Landgrafenstral3e“. Die ,TorstralRe” wird von Verkaufsstanden usw. freige-
halten.

§3
Das Gebuhrenverzeichnis zur Satzung tUber Sondernutzungen an 6ffentlichen Stral3en

und Uber Sondernutzungsgebtihren wird unter Abschnitt ,A“, Ziff. 3a, 4. Zeile wie folgt
erganzt ,je Stand (Uber 5 — 10 gm).
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§4
Dieser 1. Nachtrag zur Satzung tUiber Sondernutzungen an offentlichen Straf3en und
Uber Sondernutzungsgebuhren in der Stadt Bad Sooden-Allendorf tritt mit dem Tage
nach der Veroffentlichung in Kraft.
Bad Sooden-Allendorf, den 23.06.1983
Der Magistrat

der Stadt Bad Sooden-Allendorf

Barié
Bilrgermeister
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2. Nachtrag

zur Satzung Uber Sondernutzungen an 6ffentlichen StralRen und tber
Sondernutzungsgebuhren in der Stadt Bad Sooden-Allendorf

Aufgrund des § 5 der Hess. Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.1981
(GVBI. | S. 66), der 88 18 und 37 des Hess. Stral3engesetzes vom 09.10.1962 (GVBI. |
S. 437), der 2. Verordnung zur Ausfihrung des Hess. Strallengesetzes vom
01.12.1964 (GVBI. | 3. 204) und § 8 des Bundesfernstral3engesetzes in der Fassung
vom 04.07.1974 (BGBI. I S. 1401) hat die Stadtverordnetenversammiung in Bad
Sooden-Allendorf am 31. Mai 1989 folgenden 2. Nachtrag zur Satzung uber
Sondernutzungen an offentlichen StraRen und Uber Sondernutzungsgebihren in der
Stadt Bad Sooden-Allendorf vom 14.03.1980 beschlossen:

§1
Das Gebuhrenverzeichnis zur Satzung Uber Sondernutzungen an offentlichen Stral3en
und Uber Sondernutzungsgebuhren wird unter Abschnitt ,A“, Ziff. 2, 5. Zeile wie folgt
geandert:
Je Quadratmeter Verkehrsflache
(1 Stuhl = 1 Quadratmeter)
Gebuhr: 0,20 DM je Tag (fur 120 T)
§2
Dieser 2. Nachtrag zur Satzung tUber Sondernutzungen an offentlichen Straf3en und

Uber Sondernutzungsgebihren in der Stadt Bad Sooden-Allendorf tritt mit dem Tage
nach der Veroffentlichung in Kraft.

Bad Sooden-Allendorf, den 26.06.1989

Der Magistrat
der Stadt Bad Sooden-Allendorf

gez. Jenther
Blrgermeister

R:/AZ.020.07



	Allgemeine Vorschriften
	Gebühren
	Schlußvorschriften
	Gebührenverzeichnis
	Anbieten von Waren und Leistungen
	Verkaufseinrichtungen, Warenauslagen usw. die im Zu-
	sammenhang mit Verkaufsstellen vorübergehend aufge-
	stellt werden je qm Verkaufsfläche
	Tische und Stühle, die im Zusammenhang mit Gaststätten,
	Cafebetrieben usw. vorübergehend aufgestellt werden�je qm Ve
	Verkaufseinrichtungen, die nicht im Zusammenhang mit
	Verkaufsstellen, Gaststätten, Cafebetrieb
	Ortsfeste Verkaufseinrichtungen (Verkaufs-, Imbißstände, Ver
	Verkauf von Weihnachtsbäumen je Stand, soweit nicht in der M
	Warenautomaten und Schaukästen an Wänden, soweit sie mehr al
	Verteilen gewerblicher Handzettel, Flugblätter usw.�je Perso
	Anlagen, Einrichtungen und Lagerungen
	Baustelleneinrichtungen�a\) Baubuden, B
	Baugeräten, Arbeitswagen je qm Verkehrsfläche
	b\) Baustofflagerung usw. �    je qm Ve
	c\) Aufstellen eines Gerüstes
	Kurzfristige Lagerung von Gegenständen und Materialien aller
	Licht-, Luft-, Einwurf- und sonstige Schächte je ange-
	fangenen qm beanspruchter Verkehrsfläche 
	Transparente, Fahnenmasten, Hinweisschilder, sonstige Werbet
	je Stück
	Tribünen�je qm Verkehrsfläche
	Leitungen aller Art, soweit sie nicht Zwecken der öffent-
	lichen Versorgung (Gas, Wasser, Elektrizität, Fernwärme) ode
	a\) als Rohrleitungen, die nur vorüberg
	b\) als Rohrleitungen, die auf Dauer ver�
	c\) soweit sie keine Rohrleitungen sind �
	Monat und angefangene 100 m Länge�    2. Auf Dauer verlegt w
	100 m Länge
	Sonstige Sondernutzungen
	Wohnwagen, Omnibusse, Lastfahrzeuge und sonstige nicht der P
	1,5 t Gesamtgewicht werden, je angefangenen qm beanspruchter
	Andere als in A 6 erfaßte Werbeanlagen innerhalb einer Höhe 
	Aufgrabungen
	a\) mit einer Baugrubenbreite bis zu 1 m�
	Zufahrten zu einer der Baulast der Stadt unterliegenden Stra
	a\) von land-, forstwirtschaftlich, gär
	b\) von bebauten oder in der Bebauung be�
	c\) von gewerblich genutzten Grundstück
	Übermäßige Benutzung einer öffentlichen Straße im Sinne�des 
	a\) gewerblichen Zwecken dienende Verans�
	b\) Verkehr mit Fahrzeugen, deren Gesamt�
	c\) Betrieb von Lautsprechern für gewer



